
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/5/20 86/08/0211
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1987

Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §10 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 85/08/0084 E 30. September 1985 VwSlg 11883 A/1985 RS 1

Stammrechtssatz

Die Vereitelung der Annahme einer Beschäftigung verlangt ein vorsätzliches Handeln des Vermittelten, wobei

bedingter Vorsatz genügt. ein bloß fahrlässiges handeln reicht nicht aus.
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